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Anmeldung zur Aufnahme in die Liste der Unternehmen zur Durchführung 
von Dichtheitsprüfungen im Grundstücksbereich (Fachbetriebsliste) der AkASON 
(Arbeitkreis-Abwasser-Südostniedersachsen) 
 
Der Antrag ist an folgende Anschrift zu senden: 
 

DWA Landesverband Nord 
Am Flugplatz 16 
31137 Hildesheim 
 
über 

Stadt Braunschweig, Referat 0660 
Fallersleber Straße 6 
38100 Braunschweig 
 
Wir beantragen die Aufnahme in die Fachbetriebsliste des AkASON:  
 

Unternehmen : 
 

Strasse / Hausnummer : 
 

PLZ / Stadt : 
 

Ansprechpartner: 
 

 
Telefon-/Mobilnummer : ………….………… ……………..…/…...………………………………………… 

Faxnummer                  : ……………………………..………………………………………………………. 

E-Mail                           : ……………………………………………………………………………………… 

 
Wir sind bei der Stadt Braunschweig für folgende Tätigkeitsbereiche im Zulassungsbereich Inspektion und 
Dichtheitsprüfung von Grundstücksentwässerungsanlagen zugelassen:  
 
Zulassungsnummer: 66.5 bzw. 0660-ID               Zulassungszeitraum: vom        bis       
 
Zulassungsbereich: 
 

 optische Inspektion Sachkundige: ____________________________________ 

                                                                                              ____________________________________ 

 Dichtheitsprüfung mit Wasser Sachkundige: ____________________________________ 

                                                                                              ____________________________________ 

 Dichtheitsprüfung mit Luft Sachkundige: ____________________________________ 

                                                                                              ____________________________________ 

Wir verfügen zusätzlich über: 

 das Gütezeichen G des Güteschutz Kanalbau (RAL-GZ 961) 

 eine abzweigfähige, navigierbare Kanalkamera für den Bereich DN 80 bis DN 250 

 
 
Bestätigung Stadt Braunschweig: _____________________________________________________ 
                                                                                        Name, Datum, Unterschrift 



  AkASON 

 Seite 2 von 2

 
Die Zulassung des Unternehmens bei der Stadt Braunschweig für ein oder mehrere der vorgenannten 
Tätigkeitsfelder ist Voraussetzung für die Aufnahme in die Fachbetriebsliste der AkASON. Die Aufnahme des 
Unternehmens in die Fachbetriebsliste der AkASON erfolgt nur für das bei der Stadt Braunschweig 
zugelassene Tätigkeitsfeld. Erlischt die Zulassung bei der Stadt Braunschweig oder wird sie dem 
Unternehmen durch die Stadt Braunschweig entzogen, so wird das Unternehmen von der Fachbetriebsliste 
der AkASON entfernt. 
 
Ein Unternehmen kann weiterhin von der Fachbetriebsliste der AkASON entfernt werden, wenn Verstöße 
gegen die kommunalen Satzungen, das Niedersächsische Wassergesetz, das Wasserhaushaltsgesetz oder 
die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften festgestellt werden. Der AkASON behält sich 
weiterhin vor, Unternehmen von der Fachbetriebsliste zu streichen, wenn: 

 über deren Vermögen das Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches 
Verfahren eröffnet wurde, 

 das Unternehmen sich in Liquidation befindet, 
 das Unternehmen eine schwere Verfehlung begangen hat, die ihre Zuverlässigkeit in 

Frage stellt, insbesondere im Geschäftsverkehr, Straftaten wie Betrug, Untreue, Wucher 
etc., 

 das Unternehmen zuvor bereits zweimal schriftlich auf eine nicht fachgerechte 
Ausführung von Leistungen hingewiesen wurde. 

 
Die Fachbetriebsliste der AkASON wird auf den Internetseiten der DWA Landesverband Nord unter 
http://www.dwa-nord.de/ veröffentlicht. Auf den Internetseiten der DWA Landesverband Nord sind die 
Kommunen/Netzbetreiber aus dem AkASON benannt, in deren Zuständigkeitsbereich diese Fachbetriebe 
zugelassen sind. Ein rechtlicher Anspruch auf die Aufnahme in die Fachbetriebsliste der AkASON und die 
Anerkennung bei den dort genannten Kommunen/Netzbetreibern besteht nicht. Die Eintragung auf der 
Fachbetriebsliste erfolgt personenbezogen.  
 
Für die Aufnahme in die Fachbetriebsliste der AkASON auf den Internetseiten des DWA Landesverband 
Nord fällt eine Bearbeitungsgebühr bei dem DWA Landesverband Nord in Höhe von 75,00 € zuzüglich 
Mehrwertsteuer  an. Die Bearbeitungsgebühr ist nach Erhalt der Rechnung zu zahlen. Die Veröffentlichung 
auf der Fachbetriebsliste im Internet erfolgt nach Zahlungseingang und ist auf zwei Jahre befristet. Ein 
rechtlicher Anspruch gegenüber dem DWA Landesverband Nord besteht nicht. 

 

Der Eintrag in die Fachbetriebsliste zum Zulassungsbereich „Inspektion und Dichtheitsprüfung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen“ der Stadt Braunschweig erfolgt widerruflich und ist auf zwei Jahre 
befristet. Nach Ablauf der zwei Jahre kann ein kostenpflichtiger Antrag auf Verlängerung entsprechend den 
Vorgaben der Abwassersatzung der Stadt Braunschweig gestellt werden. 

Auskunft dazu erteilt: 

Herr Sass 
Tel.: 0531/470-2789 
Email: ulrich.sass@braunschweig.de 

  

 
Hiermit bestätige ich die Richtigkeit unserer Angaben. Wir haben die vorgenannten Bedingungen und die 
Kostenpflicht für die Eintragung zur Kenntnis genommen und stimmen diesen zu. 
 
_____________________                 _______________                            ________________________ 
 Ort                                                               Datum                                         Unterschrift / Stempel 
 

 

 


